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Vorwort 

"Gelber Sack", "Grüner Punkt", Duales System, Kreislaufwirtschaft, Produkt-
verantwortung, Empfehlungen für Mehrwegverpackungen, Müllgebühren mit 
Vermeidungsanreiz, Ökosteuern auf Einwegverpackungen, kommunale Verpak-
kungssteuer und Sondermüllabgabe - all dies sind Begriffe aus der aktuellen 
Diskussion im Abfallrecht, die sich auf das Verursacherprinzip zurückführen 
lassen. Dieses erscheint deshalb als zentrales Element dieses Rechtsgebietes. 
Daher soll das Verursacherprinzip im Abfallrecht systematisch in seinen einzel-
nen Umsetzungen untersucht werden. 

Für das derzeit noch geltende Abfallrecht, die auf seiner Grundlage ergangene 
Verpackungsverordnung und das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz stehen 
die verschiedenen Verhaltensgebote an die Haushalte und die Wirtschaft sowie 
deren Substitutionsmöglichkeiten im Hinblick auf die Abfallvermeidung und 
-entsorgung in Deutschland im Vordergrund; sie erweisen die vielfältigen 
Umsetzungsformen des Verursacherprinzips. Den zweiten Schwerpunkt bildet 
eine nähere Darstellung der im Abfallrecht in Betracht kommenden Verhaltens-
anreize durch Abgabenlösungen. Sie ist zugleich ein Beitrag zu Abgrenzung und 
Zulässigkeitsvoraussetzungen von (lenkenden) Gebühren, Beiträgen, Steuern und 
Sonderabgaben sowie zur Auslotung der Möglichkeiten einer ökologischen 
Steuerreform. Sowohl für die Verhaltensgebote als auch für Abgabenlösungen 
werden die grundrechtlichen und gemeinschaftsrechtlichen Grenzen aufgezeigt. 

Herrn Professor Dr. H.-U. Erichsen, Geschäftsführender Direktor des Kom-
munal wissenschaftlichen Instituts der Westfälischen Wilhelms-Universität Mün-
ster, danke ich dafür, daß er mich als seinen Assistenten diese Studie neben der 
Institutsarbeit schreiben ließ. Den studentischen Hilfskräften des Instituts danke 
ich für das Ausleihen der Literatur und das Korrekturlesen. Frau Isabell Kersten 
danke ich für die engagierte und sachkundige Betreuung des Manuskripts am 
pe. 

Den Herausgebern der "Münsterischen Beiträge zur Rechtswissenschaft", den 
Herren Professoren Dres. H.-U. Erichsen, H. Kollhosser und J. Welp, danke 
ich sehr für die Aufnahme der Studie in ihre Schriftenreihe. 

Münster, im August 1995 

Walter Frenz 
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Erster Teil 
Grundlagen 

§ 1 Das Verursacherprinzip als rechtspolitisches Prinzip 
des Umweltrechts 

A. Die Bedeutung des Verursacherprinzips 
für den Umweltschutz 

Umwelteinwirkungen können zu großen Schäden führen. Gelangen aus einer 
Abfalldeponie Chemikalienreste in einen Fluß oder See, sterben dort Fische. 
Kommen sie in das Oberflächenwasser, werden Felder verseucht und damit 
landwirtschaftliche Betriebe in ihrer Produktion beeinträchtigt. Entstehen Boden-
kontaminationen, müssen diese aufwendig festgestellt und wieder beseitigt 
werden. Gelangen Schadstoffe in das Grundwasser, wird die Trinkwasserver-
sorgung tangiert!. Bei der Verbrennung von Abfall entstehen Abgase, die die 
Luft verschmutzen und dadurch Krankheiten hervorrufen können, deren Heilung 
das öffentliche Krankenversicherungswesen belastet. Möglicherweise tragen die-
se Schadstoffe zum Waldsterben bei mit all seinen negativen Auswirkungen auf 
die Forstwirtschaft und die Erholungsmöglichkeiten der Bewohner einer Re-
gion2• 

In der freien Marktwirtschaft wird der Wirtschaftsprozeß maßgeblich über den 
Preis gesteuert. Werden Schäden und damit Kosten, die bestimmte Wirtschafts-
einheiten verursachen, diesen nicht angelastet, werden sie diese in ihrer Kalkula-
tion nicht berücksichtigen. Diese Auswirkungen von Umweltverschmutzungen 
bleiben im Kostenkalkül der verursachenden Wirtschaftssubjekte außer Betracht, 
obwohl sie das Produktions- und Komsumverhalten Dritter und Güter der Allge-
meinheit nachteilig beeinflussen. Es sind mithin externe Effekte3• Die daraus 
resultierenden Kostenbelastungen Dritter und der Allgemeinheit sind externe 
Kosten. Das sind mithin die Kosten, die der Gesellschaft entstehen, ohne daß sie 

1 Zu den negativen Effekten der Abfallwirtschaft Eben, Abfallwirtschaft, S. 20 ff. 
2 Dazu ausführlich Ewers/Brabänder/Brechtel/Both/Hayessen/Jahn/Möhring/Moog/Nohl/Rich-

ler, Methodische Probleme der monetären Bewertung eines komplexen Umweltschadens - das Bei-
spiel des Waldsterbens in der Bundesrepublik Deutschland, passim. 

3 Näher etwa Weimann, Umweltökonomik, S. 19 f. 
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im betrieblichen Rechnungswesen bzw. in der Wirtschaftsrechnung der privaten 
und öffentlichen Haushalte als Kosten auftauchen4• Dazu gehören etwa die Ko-
sten, die zur Behebung der Schäden aufgewendet werden müssen, die eine 
Versenkung von Ölbohrinseln der Meeresfauna zufügt, wenn diese dem ver-
senkenden Ölunternehmen nicht in Rechnung gestellt werdens. 

In einer marktwirtschaftlichen Ordnung beeinflußt nur das, was in die Kosten-
kalkulation eingeht und damit im Preis berücksichtigt wird, das Verhalten der 
beteiligten Wirtschaftssubjekte. Damit die externen Kosten in der Kalkulation 
der einzelnen Wirtschaftssubjekte berücksichtigt werden und diese dadurch ihr 
Verhalten ändern, müssen sie internalisiert werden6 • Sie dürfen daher nicht nur 
bezogen auf die Gesamtwirtschaft, also auf volkswirtschaftlicher Ebene anfallen, 
sondern müssen zu individuellen, mithin betriebswirtschaftlichen Kosten werden. 
Diese volkswirtschaftlichen Kosten oder sozialen Zusatzkosten müssen folglich 
den (potentiellen) Verursachern von Umweltschäden angelastet werden. Das 
Verursacherprinzip besteht also darin, "die Kosten zur Vermeidung, Beseitigung 
oder zum Ausgleich von Umweltbelastungen dem Verursacher" zuzurechnen7• 

Eine solche Zurechnung kann sowohl durch eine direkte Kostenbelastung mit 
Abgaben als auch indirekt durch die Auferlegung von Verhaltenspflichten 
erfolgen, für deren durch die Erfüllung entstehenden Kosten dann die Belasteten 
selbst aufkommen müssen8• Die ursprüngliche Interpretation als reines Ko-
stenzurechnungsprinzip unter Ausschluß ordnungsrechtlicher Lösungen9 er-
scheint daher nicht sinnvoll 10. Entscheidend ist mithin, daß der Verursacher 

• Wicke, Umweltökonomie, S. 43. 
, Vgl. zur geplanten Versenkung der "Brent Spar" F.A.Z. vom 21.6.1995, S. 3, aber auch 

F.A.Z. vom 3.7.1995, S. 13. 
6 Etwa Hansmeyer/Schneider, Umweltpolitik, S. 16. 
7 BMI, Umweltbrief Nr. I, S. 2; ähnlich bereits Umweltprogramm der Bundesregierung von 

1971, BT-Drucks. 6/2710, S. 6 (These 2), 10: "Jeder, der die Umwelt belastet oder sie schädigt, 
soll für die Kosten dieser Belastung oder Schädigung aufkommen. " Ähnlich auch Umweltbericht der 
Bundesregierung von 1976, BT-Drucks. 7/5684, S. 8; Der Rat von Sachverständigen für Umwelt-
fragen, Umweltgutachten 1978, BT-Drucks. 8/1938, Tz. 1692; aus der Lit. etwa 
BaßelerlHeinrich/Koch, Grundlagen und Probleme der Volkswirtschaft, S. 685 ff. 

• Meßerschmidt, Umweltabgaben, S. 87. 
9 BMI, Umweltbrief Nr. I, S. 2; Umweltbericht der Bundesregierung von 1976, BT-Drucks. 

7/5684, S. 8 (Tz. 6); auch noch Umweltbericht 1990, BT-Drucks. 11/7168, S. 127. - Das steht al-
lerdings im Widerspruch zu den zahlreichen auf das Verursacherprinzip gestützten Normwerken, die 
Handlungs- und Vermeidungsgebote enthalten, so auch die VerpackV und das Krw-/AbfG. - Aus 
der früheren Lit. insbes. Bullinger, Verursacherprinzip, S. 71 f. sowie weiterhin Sendler, JuS 1983, 
255 (257); Erbguth, Rechtssystematische Grundfragen des Umweltrechts, S. 84. 

10 Auch in der umweltökonomischen Literatur werden Auflagenlösungen selbstverständlich 
einbezogen (etwa Gawel, Umweltpolitik durch gemischten Instrumenteneinsatz, S. 26 ff.; Weimann, 
Umweltökonomik, S. 185 ff.; Wicke, Umweltökonomie, S. 129). 
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einer (potentiellen) Umweltbeeinträchtigung die Verantwortung für deren Ver-
meidung bzw. Beseitigung trägt\l. In dieser sowohl Auflagen- als auch Abga-
benlösungen umschließenden Gestalt ist das Verursacherprinzip mittlerweile 
wegen der aufgezeigten bedeutsamen Funktion für den Umweltschutz neben dem 
Vorsorge- und dem Kooperationsprinzip als eines der drei rechtspolitischen 
Prinzipien des Umweltrechts fest anerkannt l2 • Im Entwurf für ein Umweltge-
setzbuch - Allgemeiner Teil 13 - ist es als Grundsatz des Umweltschutzes in § 5 
Abs. 1 aufgenommen: "Wer eine Umweltbeeinträchtigung, eine Umweltgefahr 
oder ein Umweltrisiko verursacht, ist dafür verantwortlich." Nur wenn "ein 
Verursacher oder ein sonstiger Verantwortlicher nicht vorhanden, nicht oder 
nicht rechtzeitig feststellbar oder seine Inanspruchnahme unbillig" ist, "so ist die 
Allgemeinheit verantwortlich" (§ 5 Abs. 2). 

Neben die Begründung des Verursacherprinzips aus wirtschaftswissenschaftli-
chen Zusammenhängen tritt die Verbindung zu Gerechtigkeitsvorstellungen: 
Diese können erfordern, für Schädigungen an Gemeinschaftsgütern die Kosten 
den Verursachern anzulasten, damit nicht die Allgemeinheit der Steuerzahler 
dafür aufkommen muß l4 • Im Vordergrund steht aber der (umwelt-)ökonomi-
sche Hintergrund, wie neue Vorstöße zu seiner Umsetzung etwa im Rahmen 
einer ökologischen Steuerreform erweisen: Es soll die Umweltverschmutzung 
verringert werden, und die Frage der gerechten Verteilung der Steuerlast stellt 
sich als Grenze verursachergerechter Anlastung darls , nicht als deren Grund. 

B. Grundsätzliche Fragen der Umsetzung 

I. InstrumentaIistische Konzeption 

Die Vorgänge, die zu Umweltschäden führen, sind jedoch vielfach schwer 
ermittelbar und immer noch nicht vollständig erforscht. So ist weiterhin unge-

11 Kloepjer, Umweltrecht, S. 84. 
12 Grundlegend Rehbinder, Probleme des Verursacherprinzips, bes. S. 36, 121; auch ders., in: 

Salzwedel, Grundzüge des Umweltrechts, S. 81 (96); Rat von Sachverständigen für Umweltfragen, 
Umwelt gutachten 1974, S. 157 (Tz. 571); I. Schmidt, AcP 175 (1975), 222 (224 f.); aus jüngerer 
Zeit etwa Breuer, in: Sehmidt-AJ1mann, Besonderes Verwaltungsrecht, S. 433 (442); Hoppe/Beek-
mann, Umweltrecht, S. 83 f.; zur Entwicklung Meßersehmidt, Umweltabgaben als Rechtsproblem, 
S. 86 ff.; für eine verfassungsrechtIiche Herleitbarkeit Wegmann, NuR 1988, 361 (368); krit. 
Ladeur, ZfU 1987, 1 (21); Adams, 1'/.1989, 787 ff.; vgl. aber Kirehgässner, 1Z 1990, 1042 ff. 

13 Kloepjer/Rehbinder/Sehmidt-Aßmann/Kunig, Umweltgesetzbuch - Allgemeiner Teil, S. 40 mit 
Erläuterungen S. 145 ff. 

14 Von Amim, in: Hansmeyer, Stalltsfinanzierung im Wandel, S. 725 (737); vgl. Spannowsky, 
DVBI. 1994, 560 (561 ff.). 

"Vgl. Kloepjer, Umweltrecht, S. 86 sowie bereits dens., DÖV 1975, 593 ff. 


